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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1994

Norm

ASVG §139 Abs1

Satzung der Wr Gebietskrankenkasse §31 Abs1

Rechtssatz

Der verlängerte Krankengeldanspruch gemäß § 31 Abs 1 der Satzung der Wr Gebietskrankenkasse besteht nur, wenn

kein Pensionsanspruch besteht; er ist diesem gegenüber subsidiär. Dies gilt auch dann, wenn die Pensionsgewährung

bereits vor Eintritt des Versicherungsfalles der Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit erfolgte.
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